














IX  Sanktionen und Haftung 

 �Handlungen gegen die Stadion-Vorschriften können vom sofortigen 
Spielverweis bis zu lebenslangem Stadionverbot führen. 

 �Eintritts- und Saisonkarten werden bei Stadionverweis und -verbot 
nicht rückerstattet.

 �Von fehlbaren Personen werden die Personalien aufgenommen.

 �Personendaten von Fehlbaren können weitergegeben werden. 

 �Stadionverbote werden dem Eishockeyverband und der Polizei 
gemeldet.

Jack geniesst das Spiel in der Arena, nicht zu Hause !

 �Gegen Personen, die gegen die Stadion-
Vorschriften verstossen, behält sich die Lakers 
Sport AG ausdrücklich rechtliche Schritte vor.

 �Fehlbare haften für durch ihr Zutun entstandene 
Schäden ( Fälligkeit 30 Tage ).

 �Bussen an die Lakers Sport AG aus Handlungen von Zuschauern 
werden den Fehlbaren verrechnet ( Fälligkeit 30 Tage ).

BE FAIR



Herzlichen Dank !

Lakers Sport AG     Rapperswil-Jona Lakers


